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Formblatt  
Eignung 

 
 

Erklärungen und Angaben zur Eignungsprüfung 

 

Hinweise: 

 

• Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Aufgrund des elektronischen Vergabeverfahrens 

ersetzt der Name des Erklärenden in Druckbuchstaben die händische Unterschrift. Bei Teil-

nahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform die händische Unterschrift. 

Bei Bietergemeinschaften ist für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft ein separater Vordruck 

auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen. Mit Eigenerklärungen des Bieters sind dann 

Eigenerklärungen des jeweiligen Mitglieds der Bietergemeinschaft gemeint. 

 

• Der Vordruck ist auch zu verwenden von den sonstigen Wirtschaftsteilnehmern (z. B. Unter-

auftragnehmern oder verbundenen Unternehmen), welche Teile des Auftrages erbringen sol-

len bzw. auf deren Eignung sich der Bieter/die Bietergemeinschaft beruft, und geben die je-

weils für sie geforderten Angaben bzw. Erklärungen ab.  

 

• Der Auftraggeber kann verlangen, dass die vorzulegenden Unterlagen vom Bewerber oder 

Bieter zu erläutern sind. 

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen:  

 

  Einzelbieter  

  Mitglied der Bietergemeinschaft  

  Bietergemeinschaft  

  Eignungsverleiher   

  

______________________________________________________________________  

(Name des Bieters / des Mitglieds der Bietergemeinschaft / der Bietergemeinschaft / des Eignungsverleihers) 
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I. Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

 
1.  Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 

von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 1 Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zwingend ausgeschlossen werden muss, wenn 

der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unter-

nehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach 

§ 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist we-

gen einer Straftat nach: 

 

a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Straf-

gesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches 

(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an 

einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in 

Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet 

werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des 

Strafgesetzbuchs zu begehen, 

c) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche) 

d) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 

der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen 

Union oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

e) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäi-

schen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Ver-

kehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 

Gesundheitswesen),  

g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewährung und Bestechung), je-

weils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und inter-

nationale Bedienstete), 

i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 

ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-

kehr) oder 
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j) den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Men-

schenhandel. Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Aus-

beutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). 

  

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 ste-

hen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren 

Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Per-

son ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des 

Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der 

Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender 

Stellung. 

 

2.  Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 

von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 4 GWB zwingend 

ausgeschlossen werden muss, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass das 

Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträ-

gen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige 

Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder die 

Verletzung der aufgeführten Verpflichtungen auf sonstige Weise durch den Auftragge-

ber nachgewiesen wird. 

 

3.  Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabever-

fahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden kann, wenn: 

 

a) das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen gel-

tende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

b) das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein In-

solvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden 

ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich 

das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit einge-

stellt hat, 

c) das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 

Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt 

wird; § 123 Absatz 3 GWB ist entsprechend anzuwenden, 
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d) der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 

Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Ver-

hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder be-

wirken, 

e) ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen 

Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 

durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden 

kann, 

f) eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 

Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzer-

rung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

g) das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 

öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangel-

haft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu 

einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

h) das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 

schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht 

in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

i) das Unternehmen versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftragge-

bers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, versucht hat, vertrauliche Informationen 

zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 

könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die 

die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 

könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 

4.  Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 21 des Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingun-

gen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Ar-

beitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) ein Unter-

nehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB 

ausgeschlossen werden soll, wenn es wegen eines Verstoßes nach § 23 AEntG mit ei-

ner Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. Das 

Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall 

angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfeh-

lung besteht. 
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5.  Mir/Uns ist bekannt, dass Öffentliche Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen gemäß § 98c des Gesetz über den Aufenthalt, die Er-

werbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - 

AufenthG) einen Bewerber oder einen Bieter vom Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- 

oder Dienstleistungsauftrag ausschließen können, wenn dieser oder dessen nach Sat-

zung oder Gesetz Vertretungsberechtigter nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten 

Buches Sozialgesetzbuch mit einer Geldbuße von wenigstens Zweitausendfünfhundert 

Euro rechtskräftig belegt worden ist oder nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder ei-

ner Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist. 

 

6.  Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzar-

beit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) 

Bewerber bis zu einer Dauer von drei Jahren von der Teilnahme an einem Wettbewerb 

um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in den §§ 99 und 100 des GWB 

genannten Auftraggeber ausgeschlossen werden sollen, die oder deren nach Satzung 

oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, §§ 10 bis 11 

SchwarzArbG, § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 

§§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1c, 1d, 1f oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsge-

setzes oder § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbuches zu einer Freiheitsstrafe von 

mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen verur-

teilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt wor-

den sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Straf- oder Bußgeldver-

fahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an ei-

ner schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht. 

 

7.  Ich/Wir erkläre(n) hiermit, 

 

(passendes ankreuzen) 

 

 dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder 

nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen 

oder eine Person verhängt worden sind, deren Verhalten unserem/meinem Unter-

nehmen zuzurechnen ist, und 
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 dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unse-

res Unternehmens von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 

 

 dass folgende fakultative Ausschlussgründe gegeben sind: 

 (bitte Umstände erläutern) 

  

8.  Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärun-

gen zu meinem/unserem Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren so-

wie zur Kündigung eines etwaig erteilten Auftrags führen kann. 

  

9.  Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/un-

ser Unternehmen die vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern zu fordern 

hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen 

sind. 

 

10. Ich/Wir erfülle(n) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebote-

nen Leistungen, insbesondere die die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

betreffen. 

 

11. Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Wettbewerbsregister 

eine Eintragung vorliegt, die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) 

Person(en) betrifft/betreffen. 

 

II. Eigenerklärung zum Umsatz 

 

Ich/wir erkläre/n, dass wir in den letzten drei Geschäftsjahren (2025, 2024 und 2023) einen 

durchschnittlichen Unternehmensumsatz von jeweils mindestens 500.000 Euro netto erzielt 

haben. Ich/wir erkläre/n, dass wir in den letzten drei Geschäftsjahren (2025, 2024 und 2023) 

die nachfolgenden Umsätze erzielt haben (jeweils gerundet auf volle 100.000 EUR):  
 

Jahr Umsatz in EUR (netto) 

2023 
 

 

2024 
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2025 
 

 

 

III. Eigenerklärung zu Mitarbeitern  

 

Ich/wir erkläre/n, dass wir in den letzten drei Geschäftsjahren (2025, 2024 und 2023) mindes-

tens 8 festangestellte oder betriebszugehörige Mitarbeiter im Bereich des BIM-Managements 

(Dipl. Ing/Master/Bachelor im Architektur-/Ingenieurwesen, Techniker oder Meister) beschäf-

tigen. Ich/wir erkläre/n, dass wir durchschnittlich die folgende Anzahl an festangestellten Mit-

arbeitern in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren beschäftigt haben:  
 

Jahr Anzahl  

2023 
 

 

2024 
 

2025 
 

 

IV. Eigenerklärung zu Mitarbeitern 2 

Ich/wir erkläre/n, dass wir mindestens drei festangestellte Personen (einschließlich Inha-

bern) über die Qualifikation Diplom-Ingenieur/-in bzw. MSc. in Architektur, Bauingenieur-

wesen o.ä. und über mind. 5 Jahre Berufserfahrung mit BIM verfügen  

sowie mindestens fünf technische Büromitarbeitende über die Qualifikation Diplom-Inge-

nieur/-in resp. MSc. / Techniker bzw. BA / Technischer Zeichner o.ä. verfügen und mind. 

3 Jahre Be-rufserfahrung mit BIM-Erfahrung vorweisen können. 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

(Ort, Datum)      (Person (Vor- und Nachname) des  

Erklärenden und ihre Funktion im Unternehmen) 


